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im Neubau

Energie sparen ist vernünftig und ge-
setzlich vorgeschrieben. Aktuell gilt 
die Energieeinsparverordnung EnEV 
2014 mit den Verschärfungen bei den 
Dämmanforderungen von 2016. Wer 
neu baut, der muss hohe Energiespar-
potenziale einplanen sowie auch  
erneuerbare Energien nutzen. Mit der 
Einführung der EnEV 2014 hat sich  
das Bauen um bis zu zehn Prozent ver-
teuert, hat der VPB errechnet. Umso  
wichtiger sind sorgfältige Planung und 
Umsetzung der EnEV, damit das neue 
Haus wirklich ein Energiesparhaus wird.

Problem und Chance, beim Energie-
sparen im Neubau herrscht Wahlfrei-
heit. Wer neu baut, der kann sich weit-
gehend frei entscheiden, wie er Ener-
gie einsparen will, entweder durch den 
Einsatz regenerativer Energien, durch 
moderne Anlagentechnik, durch  
hervorragende Dämmung oder durch  
einen Mix aus mehreren dieser Mög-
lichkeiten. Die Energieeinsparver- 
ordnung lässt Planern weitgehende  
Freiheit bei der Gestaltung und ener-
getischen Auslegung eines Gebäudes. 

Angesichts dieser Freiheit und der 
ständigen technischen Entwicklungen 
fühlen sich viele Menschen überfordert 
und entscheiden sich für ein Schlüssel-
fertighaus, bei dem sie sich, wie sie 
hoffen, um nichts kümmern müssen. 
Ob sie so tatsächlich ein optimales 
Haus bekommen, ist fraglich. Denn ob 
ein Haus Energie spart oder vergeudet, 
das hängt nicht nur von seiner Bauart 
ab, der Heizung und den verwendeten 
Materialien, sondern auch von der 
sorgfältigen Bauausführung. Die Vor-
gaben der Energieeinsparverordnung 
2014 (EnEV) müssen auf den Baustel-
len auch technisch umgesetzt werden. 

Dies ist allerdings nicht immer der  
Fall. Im Gegenteil, die meisten Neu-
bauten haben eklatante energetische 
Mängel. Sie erreichen nicht den Stan-
dard, für den Bauherren teuer be-
zahlen. Und sie entsprechen zum Teil 
nicht einmal den gesetzlich ge for-
derten Bedingungen. Wer dann noch 
ungerechtfertigt staatliche Zuschüsse 
beantragt und verbaut, muss im 
schlimmsten Fall sogar den Staatsan-
walt fürchten, wegen Betrugs. Es liegt 
also auf der Hand: Wer neu baut, der 
braucht vorab gute fachliche Beratung. 
Nur so bekommt er ein in dividuelles, 
auf seine Bedürfnisse abgestimmtes 
Haus, das Energie spart, technisch auf 
der Höhe der Zeit ist und den gesetz-
lichen Vorgaben entspricht. 

Übrigens:
Honorarkosten für die Begleitung 
durch einen Sachverständigen 
werden bis zu 50 Prozent von der 
KfW bezuschusst. 

Entscheidend für den Erfolg der En-
ergieeinsparung ist – neben Planung  
und Bauqualität – auch das Nutzerver-
halten. Also die Art und Weise, wie 
Menschen ihr Haus bewohnen, behei-
zen und belüften. Das kann sehr unter-
schiedlich sein. Eine Familie, die mit 
drei Generationen unter einem Dach 
lebt und ganztags zu Hause ist, braucht 
natürlich mehr Energie als zwei Berufs - 
tätige ohne Kinder, die am Wochen-
ende auch gerne mal einen Kurztrip 
unternehmen und deshalb nur selten 
daheim sind. Dieses Nutzerverhalten 
kann die EnEV natürlich nicht indivi du-
ell berücksichtigen. Ebenso wenig  
der Schlüsselfertiganbieter, der ja ein 
standardisiertes Angebot macht.

Entscheidend für die Energieein-
sparung ist auch der richtige Gebrauch 
des neuen Hauses. Die Bewohner  
müssen wissen, wie sie heizen und  
lüften sollen, um optimale Verbrauchs-
werte zu erreichen. Sie müssen bei-
spielsweise wissen, wo in ihrem Haus 
die thermische Trennung zwischen 

Kalt- und Warmbereich verläuft. Ist der 
Keller in die gedämmte Hülle einbe-
zogen und muss entsprechend auch 
geheizt werden oder nicht ? Wird  
der Keller als unbeheizte Fläche in der 
Energieberechnung ausgewiesen, dann 
aber eine offene Kellertreppe einge-
baut oder das Kellertreppenhaus nicht 
durch eine Tür nach oben hin abge-
schlossen, dann sind die thermischen 
Bereiche zwischen dem ungeheizten 
Keller und dem beheizten Wohnbereich 
nicht getrennt und nicht wärmege-
dämmt. An solchen Stellen geht später 
im Hausbetrieb viel Energie verloren ! 
Bewohner benötigen für einen Neubau 
eine exakte Gebrauchsanleitung. Diese 
Gebrauchsanweisung bekommen sie 
meist nicht automatisch, sondern müs-
sen sie ausdrücklich verlangen. 

Schlüsselfertiganbieter planen und 
bauen standardisierte Häuser mit ein-
heitlichen Konzepten. Das rechnet  
sich für sie, bringt aber längst nicht 
immer die optimale Lösung für die ein-
zelnen Bauherren. Der VPB hat in  
Musterrechnungen verschiedene Ener-
gieeinsparpotenziale gegeneinander 
abgewogen – und ist zu teilweise  
erstaunlichen Ergebnissen gekommen. 
Energie lässt sich beispielsweise auch 
durch moderne Heiztechnik sparen 
oder durch Lüftungsanlagen mit 
Wärme rückgewinnung oder durch  
zusätzliche Wärmedämmung. Die Wär-
medämmung ist dabei in manchen  
Regionen die teuerste Variante! Wer da - 
gegen beispielsweise auf eine beson-
ders dicke Wärmedämmung verzichtet 
und seinen Massivbau stattdessen  
mit moderner Heiztechnik ausstattet, 
der kommt unter Umständen günstiger 
davon. Und am preiswertesten baut 
oft, wer auf moderne Gasbrennwert-
technik und Solarthermie setzt. Als  
aktuell kostengünstige Variante was 
Investitionskosten betrifft, empfehlen 
VPB-Berater im Neubau beispielsweise 
häufig Fußbodenheizungen, die mit 
Gasbrennwerttherme und Solarthermie 
betrieben werden. Nächstes Jahr kann 
das aber schon wieder anders aus-
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Das leistet Ihr Energieberater für Sie, 
wenn Sie neu bauen: 

Berechnen des Energiekonzeptes 
mit allen Detailplanungen – entspre-
chend Ihren Bedürfnissen, Vorlieben 
und finanziellen Möglichkeiten
Beratung über mögliche Zuschüsse 
oder zinsgünstige Darlehen
Beratung und Aufklärung bei der 
Auftragsvergabe
Überprüfung der Arbeiten auf 
fachlich korrekte Ausführung
Veranlassung von Blower-Door-Test 
und Thermografie 
Unterstützung und Begleitung bei 
der Abnahme
Überprüfen der Dokumentation  
auf Vollständigkeit (der bauleitende 
Planer übergibt den Bauherren im 
Rahmen der Dokumentation  
eine Zusammenstellung aller Pläne, 
Ausführungsdetails, Garantieur- 
kunden (z. B. für Pumpe, Brenner 
Lüftungsanlage), Rechnungen, 
Unternehmerbescheinigungen, 
Abnahme- und Prüfberichte und 
Hinweise für die zukünftige Wartung 
(z. B. Heizung oder Kühlung)  
Mängelkontrolle während der 
Gewährleistungsfrist und Unterstüt-
zung bei Nachbesserungen 

Das leistet Ihr Energieberater für Sie,  
wenn Sie schlüsselfertig kaufen: 

Überprüfen des Energiekonzeptes 
des Schlüsselfertiganbieters
Nachbessern der Planungen und 
Abstimmen auf Ihre Bedürfnisse 
(Das geht nur, wenn der Bauvertrag 
noch NICHT unterschrieben ist, 
danach sind Verhandlungen schwer 
und führen zu Verteuerungen.)
Beratung über mögliche Zuschüsse 
oder zinsgünstige Darlehen
Veranlassung von Blower-Door-Test 
und Thermografie durch unabhängi-
ge Experten
Prüfung der technischen Einbauten 
Vorbereitung der Abnahme aller 
Bauteile mit Ihnen und Begleitung 
bei der Abnahme
Zum Abschluss prüfen, ob alle Unter-

sehen. Der technische Fortschritt auf 
diesem Gebiet ist rasant. Bauherren 
sollten deshalb nicht auf Werbung her-
einfallen und sich auf einzelne Produk-
te kaprizieren, sondern sich immer  
für ein wirtschaftlich sinnvolles und auf 
ihre Bedürfnisse zugeschnittenes Ge-
samtsystem entscheiden. Welches das  
ist, erfährt aber nur, wer sich unab-
hängig, firmen- und produktneutral  
beraten lässt !

Wer neu baut, der muss erneuerbare 
Energien einplanen. Eine Solaranlage 
für die Warmwasserbereitung erfüllt 
dabei in der Regel bereits die Anforde-
rungen des Gesetzes. Auch eine Pel-
letheizung passt ins moderne Konzept. 
Die verursacht allerdings Feinstaub 
und kann, als Einzelöfen im Wohnbe-
reich betrieben, die Innenraumluft  
belasten. Das ist nichts für Allergiker 
oder Asthmatiker. Keine Immissionen 
gehen von Erdsonden für Wärmepum-
pen aus. Dafür ist die Technik nach  
wie vor recht teuer. Oft lohnt sich die 
Kooperation mit Nachbarn im Neubau-
gebiet. Es darf allerdings nicht überall 
nach Erdwärme gebohrt werden.  
Solaranlagen sind inzwischen weit ver-
breitet, aber nicht jedes Grundstück 
liegt optimal zur Sonne – und im  
Norden scheint die Sonne seltener als 
in Süddeutschland. Auch hier hilft  
der Energieberater, die für die Bau-
herren beste Lösung zu finden. 

Eine zentrale Rolle bei der Energieein-
sparung spielt die Luftdichte des neu-
en Hauses. Sie muss zum Schluss  
mithilfe eines Blower-Door-Tests und  
einer Thermografie überprüft werden. 
Auch das, so die Erfahrung des VPB, 
bieten die Schlüsselfertiganbieter oft 
nicht an. Auch hier sind die Bauherren   
auf Eigeninitiative angewiesen und auf  
unabhängige Berater und Fachfirmen. 
Lesen Sie mehr dazu im VPB-Ratgeber 
»Thermografie«.  

lagen vorliegen und übergeben 
wurden. (Der Schlüsselfertiganbieter 
sollte dem Käufer zum Schluss im 
Rahmen der Dokumentation eine 
Zusammenstellung aller Pläne, Aus- 
führungsdetails, Garantieurkunden 
(z. B. für Pumpe, Brenner Lüftungs-
anlage), Rechnungen, Unternehmer-
bescheinigungen, Abnahme- und 
Prüfberichte und Hinweise für die 
zukünftige Wartung (z. B. Heizung 
oder Kühlung) übergeben. Dies  
tut er aber meist nicht. Die Unterla-
gen sind aber wichtig, etwa wegen 
Garantien etc.)
Mängelkontrolle während der 
Gewährleistungsfrist und Unterstüt-
zung bei Nachbesserungen

Einige Maßnahmen, die Energie spa-
ren und nicht »die Welt« kosten:

Lüften Sie richtig ! (VPB-Ratgeber 
»Lüften, aber richtig« – Download 
unter www.vpb.de, »Services« /»Kos-
tenlose Angebote«)
Suchen Sie sich einen preiswerten 
Strom- und Gasanbieter. 
Lassen Sie Heizungs- und Lüftungs-
technik regelmäßig warten. 
Nutzen Sie intelligente Stromzähler 
und ziehen Sie aus den Messergeb-
nissen im Alltag auch Konsequenzen.
Denken Sie auch an Details: In- 
stallieren Sie Temperaturregler und 
Durchflussbegrenzer in Bad und 
Küche.
Reduzieren Sie die Brauchwarmwas-
sertemperatur an der Heizung auf 
das tatsächlich notwenige. 
Planen Sie von Beginn auch bei der 
Lichttechnik nur das Neuste ein. 
Wenn Sie die (Sondermüll !) queck-
silberhaltigen Lampen nicht möch-
ten, wählen Sie Halogenleuchten 
oder LEDs.
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stellen. Danach beginnt die Bauphase 
und aus der Planungs- wird eine Bau- 
gemeinschaft. 

Gute Beratung ist unentbehrlich
Jetzt wird es ernst mit dem Bauen  
und spätestens jetzt sollten sich  
Bauherren auch ausgiebig beraten 
lassen. Denn während in der Planungs-
phase noch jeder ein- und aussteigen 
kann, und dafür allenfalls geringe Un 
kosten anfallen, wird es nun verbind-
lich – und teuer ! Mit der Gründung der 
Baugemeinschaft verpflichten sich die 
Mitglieder zum Bauen und zur Reali-
sierung des Projekts. Nun werden 
die Kaufverträge für das Grundstück 
geschlossen. Ein Ausstieg zum jetzigen 
Zeitpunkt ist mit hohem finanziellem 
Risiko verbunden. 

Deshalb, aber auch, weil der Übergang 
zwischen den Gesellschaften und ein 
Anspruch auf Mitgliedschaft in der 
Baugemeinschaft in den Gesellschafts-
verträgen nicht geregelt ist, sollten 
sich Bauherren möglichst früh beraten 
lassen. Nur so lassen sich böse Über- 
raschungen vermeiden. 

Ist die Immobilie fertiggestellt, wird 
aus der bisherigen Baugemeinschaft 
eine Wohnungseigentümergemein-
schaft (WEG). Deren Rechte, Pflichten 
und Besonderheiten sind rechtlich 
weitgehend geregelt. Zuvor allerdings 
muss die Baugemeinschaft noch mit 
den Bau- und Handwerksfirmen ab- 
rechnen. In dieser Phase der Bau- 
abnahme und danach rät der VPB zur 
Vorsicht und dazu, rechtzeitig den 
Sachverständigen hinzuziehen, denn 
mit der Abnahme beginnt die Gewähr-
leistungsfrist.  Die neuen Wohnungs- 
eigentümer sollten darauf achten, ihre 
Rechte zu wahren. 

Gemeinsam bauen, das lohnt sich. 
Vorausgesetzt, es gibt keinen Ärger. 
Und um den zu vermeiden, müssen 
alle Schritte im Vorfeld genau geprüft 
und geklärt werden. Fragen Sie dazu 
Ihren VPB-Sachverständigen vor Ort. 

Checkliste: Bin ich ein  
Baugruppen-Typ ?

Prüfen Sie Ihre persönlichen Um-
stände: 
Brauchen Sie ein eigenes (neues) 
Haus oder wohnen sie ganz gern zur 
Miete ?
Möchten und können Sie sich 
regional auf längere Zeit festlegen ?
Möchten Sie sich auf Jahre hinaus 
finanziell binden ?
Können Sie sich ein Haus oder eine 
Eigentumswohnung leisten (Baukos-
ten und laufende Unterhaltung) ?
Haben Sie gleichgesinnte Bekannte ?
Kennen Sie einen Planer, mit dem Sie 
bauen möchten ? 
Haben Sie konkrete Vorstellungen 
von Architektur, Ökologie etc. ?
Haben Sie ein passendes Grundstück 
im Auge ?
Ziehen Sie frühzeitig Experten zu 
Rate: Bausachverständige, Architek-
ten, Baujuristen, Steuerberater.
Seien Sie ehrlich zu sich selbst:  
Liegt Ihnen Teamwork überhaupt ? 
Wer diskussionsreiche Elternabende 
scheut, der sollte vielleicht doch 
lieber alleine bauen. 

Checkliste: Das erledigt der VPB für 
Sie als Baugruppe oder Mitglied einer 
Baugruppe: 

Für den einzelnen Bauherren, die 
vom Projektsteuerer und Architekten 
unabhängige und individuelle 
Fachberatung. 
Eine baubegleitende Rechtsbera-
tung für die Baugruppe oder den 
einzelnen Bauherren auf Abruf.
Baufachliche und rechtliche Kontrol-
le der Verträge und des Konzepts.
Grundlagenvermittlung beim Bauen 
in der Baugemeinschaft als Bera-
tungsgespräch vorab. Dadurch  
Vermittlung klarer Vorstellungen und 
Vermeidung von nachträglichem 
Ärger und Enttäuschung.

die finanzielle Koordination des Pro- 
jekts. Häufig kümmert sich der Projekt-
steuerer auch um die Verträge. 
Bauherren sollten dann allerdings 
darauf achten, ob er dazu auch die 
nötige fachliche Qualifikation mit-
bringt beziehungsweise einen Juristen 
hinzuzieht. Problematisch kann es 
auch werden, wenn der Projektsteue-
rer gleichzeitig als planender Architekt 
fungiert – was oft der Fall ist. Norma-
lerweise soll nämlich der Projekt-
steuerer den Architekten kontrollieren. 
Sind beide ein und die selbe Person, 
fehlt dieser Kontrollmechanismus. 
Bauherren, die einen Vertrag mit dem 
Projektsteuerer abschließen, sollten 
sich deshalb immer vorher informieren, 
welche Konsequenzen der Vertrag für 
sie hat. 

In drei Schritten zur Immobilie
Eine Baugemeinschaft entwickelt sich 
in drei Phasen: Zunächst ist sie Interes- 
sengemeinschaft, danach Planungs-
gemeinschaft und schließlich Bau-
gemeinschaft im eigentlichen Sinne.  
In allen drei Phasen handelt es sich 
jeweils um eine eigene »Gesellschaft 
bürgerlichen Rechts«, eine so genann-
te GbR. Ein Einstieg ist für Interes-
sierte jederzeit möglich, solange im 
Objekt noch Wohnungen frei sind. 
Dabei gilt natürlich: Wer von Anfang 
an dabei ist, der kann auch von  
Beginn an mit planen und Einfluss  
nehmen auf Ge staltung und Zuschnitt 
der Immobilie. 

Die Interessengemeinschaft ist zu- 
nächst noch ein loser Zusammen-
schluss, in dem grundsätzliche Ziele 
besprochen und festgelegt werden. 
Sind sich die Mitglieder der Interessen-
gemeinschaft einig, kommt der 
nächste Schritt: Die Planungsgemein-
schaft. Zu diesem Zeitpunkt werden 
die Wohnungen zugeteilt, das Finanzi-
elle wird geregelt und – sofern nötig 

– sucht die Planungsgemeinschaft 
weitere Mitglieder, die sich am Objekt 
beteiligen. Ist die Gemeinschaft 
komplett, kann sie den Bauantrag 

das tatsächlich Notwendige.


